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BHEFSanR-2018-531584/2 HE 

Grieskirchen, am 26.11.2018 

 

KUNDMACHUNG gemäß § 48 Apothekengesetz 

 

Herr Dr. Christoph Traunmüller-Wurm, 
Arzt für Allgemeinmedizin, wohnhaft in 
4701 Bad Schallerbach, Eichenstraße 2/2, 
hat mit Eingabe vom 22. November 2018 
um die Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen 
Hausapotheke in 4076 St. Marienkirchen 
an der Polsenz, Sonnberg 13, angesucht. 
 
Die Inhaber öffentlicher Apotheken sowie 
gemäß § 29 Abs. 3 und 4 betroffenen Ärzte, 
die den Bedarf an der Hausapotheke als 
nicht gegeben erachten, können gemäß § 
48 in Verbindung mit § 53 Apothekengesetz, 
RGBl. Nr. 5/1907, in der geltenden Fassung, 
allfällige Einsprüche gegen deren 
Errichtung innerhalb einer Frist von längstens 
6 Wochen, vom Tag der Verlautbarung 
in der amtlichen Linzer Zeitung an gerechnet, 
bei der Bezirkshauptmannschaft Eferding 
mündlich oder schriftlich einbringen. 
Später einlangende Einsprüche werden 
nicht berücksichtigt. 
 
Für den Bezirkshauptmann 

Mag. Peter Zeilinger 

 


